
KERTERS
lhre Gemeinde - lhre Partnerin

Herztich wittkommen im Schwimmbad Kerzers. Wir freuen uns über lhren Besuch und

hoffen, dass Sie einen angenehmen Badeaufentha[t geniessen können'

Zu lhrer eigenen Sicherheit und für die entsprechende 0rdnung und Sauberkeit hat der

Gemeinderat Kerzers die nachstehende Badeordnung erlassen. Nehmen Sie sich einige

Momente Zeit und tesen Sie die nachstehenden lnformationen. Vieten Dank.

1. ÖrrruuruoszEtrEN /7wan

Grundsätztich richten sich die öffnungszeiten nach den entsprechenden saisonalen Be-
gebenheiten:

Beginn Badesaison - Ende Mai

Anfang Juni - Mitte Juni
Mitte Juni - Mitte August
Mitte August - Ende August
Anfang September - Schtuss Badesaison

09'30 Uhr - 19'00 Uhr
09'00 Uhr - 20'00 Uhr
09'00 Uhr - 21'00 Uhr
09'00 Uhr - 20'00 Uhr
09'30 Uhr - 19'00 Uhr

Bei Betreten des Schwimmbades erklären Sie sich mit der vortiegenden Badeordnung

einverstanden.

Der Eintritt ist bis 30 Minuten vor Badschtiessung möglich. Die Becken sind 15 Minuten vor
Badschtiessung, das Badeareat pünkttich, entsprechend der Schtiesszeit, zu verlassen.

Bei ungünstiger Witterung sind die Bademeister berechtigt die An[age zu sch[iessen.

Tiere haben grundsätzlich keinen Zutritt zur Badeantage.

2. AurstcHrsPFLlcHT

Eine tückenlose Badeaufsicht durch die Bademeister ist nicht immer gewährteistet.

Kinder unterstehen in jedem Fatt derAufsichtspfticht und derVerantwortung der Eltern'

Vorschutpftichtige Kinder dürfen das Bad nur in Begteitung von Erwachsenen oder von

Jugendtichen ab 14 Jahren besuchen.

Schutktassen sind durch die begteitenden Lehrkräfte zu beaufsichtigen.
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3. VEnHnITeNSREGELN

Die Bademeister sind im Auftrag der Gemeinde Kerzers bestrebt, dass der Aufenthatt in

der gesamten Badeanlage f ür atte geordnet, sicher und den hygienischen Richttinien ent-

sprechend stattfinden kann.

Daher ist den Anweisungen der Bademeister unbedingt Fotge zu teisten.

h. GnuruosÄrzltcHES zu HYGIENE UND SRuarnxE[
4.1 Vor dem Baden ist das Duschen obtigatorisch.
4.2 Das Baden ist nur mit übticher Badebekteidung gestattet. Unterhosen und Strassen-

kteidung sind im Wasser nicht erlaubt.
4.3 Rauchen jeder Art, Essen und Trinken sowie das Kauen von Kaugummis in den Be-

ckenumgängen und in den Badebecken ist nicht gestattet.

4.4 Die Beckenumgänge nach den Durchschreite- und Duschbecken dürfen nicht mit

Strassenschuhen betreten werden.
4.5 Verunreinigungen derAntage wie Spucken, das liegenlassen von Abfatt usw. sind zu

untertassen.

5. GnuruosArzltcHES zuR SIcHERHEIT

5.1 Personen unter Einftuss von Suchtmittet oder Alkohol wird der Eintritt in die Bade-

anlage verwehrt.
5.2 Das Schwimmer- und Sprungbecken darf von Nichtschwimmer oder Personen mit

Schwimmhitfen nicht benutzt werden.
5.3 Der Aufenthatt unter den Sprungbrettern sowie das zurückschwimmen unter die

Sprungbretter stettt eine Gefahr dar und ist daher untersagt. Sprungbretter sind ent-
sprechend zu nutzen und sind keine Turngeräte'

5.4 Rangeleien, herumrennen sowie das Hineinstossen von Personen in die Becken ist

gefährtich und nicht erlaubt.
5.5 Bätle atter Art dürfen einzig im Nichtschwimmerbecken benutzt werden. Fussbätle

sind im Badebereich nicht gestattet.
5.6 Bei der Benützung der Wasserrutsche sind die entsprechenden Hinweise auf der

HinweistafeI zu beachten und einzuhatten. Das Stauen von Wasser sowie Kettenrut-
schen sind verboten. Der Abstand zwischen den Rutschenden muss eingehalten

werden. Das Landebecken ist nach der Benützung derWasserrutsche sofort zu ver-
lassen. Das Stehenbteiben oder Hochgehen derWasserrutsche ist strengstens ver-
boten.

5.7 Bei Gewitter sind die Becken unverzüglich zu verlassen.

6. GnUTOSATZLICHES ZU RUHE UND ORDNUNG

6.1 Grundsätztich wird von a[[en Badegästen anständiges und ruhiges Benehmen er-
wartet.

6.2 Musikapparate sind nur mit Kopfhörern zu betreiben.
6.3 Das Fussbattspieten ist nur auf der Rasenftäche zwischen dem Bach und dem Ten-

nisplatz erlaubt.
6.4 Esdarf nur bei den fest insta[[ierten Grittstetten Feuer entfacht werden. Das Holz da-

für muss selber mitgebracht werden. Die Grittstellen sind grundsätztich für atte Ba-

degäste da und dürfen nicht btockiert werden. Einweggritts, Gasgritts, Etektrogrilts
und Hotzkohtegritts dürfen nicht mit ins Bad transportiert und auch nicht betrieben

werden.



7. ScuAoe ru. HapruNo uruo RrcHTSMlrrEl

Beschädigungen und Verunreinigungen können direkt dem anwesenden Bade- / AuI-

sichtspersonal gemeldet werden.

Bei Beschädigungen und Verunreinigungen haften die Fehtbaren, bei Minderjährigen de-

ren gesetztiche Vertreter und bei Schutklassen die Lehrpersonen.

Den Badegästen wird ausdrücktich geraten, keine Wertgegenstände in das Bad mitzu-
bringen. Für den Verlust von Wertsachen, Bargetd und Bekteidung tehnt die Gemeinde

Kerzers ats Betreiberin jegtiche Haftung ab.

Bei schutdhaftem Vertust eines Schtüssets der vom Schwimmbad Kerzers zur Verfü-
gung gestettten Garderobenschränke wird ein Pauschatbetrag von CHF 80.00 in Rech-

nung geste[[t.

BeiUnfätten erfolgt keine Haftung durch die Gemeinde Kerzers als Betreiberin der Bade-

anlage, solange nicht erwiesen wird, dass der Unfatt auf MängeI an der Einrichtung, man-
gelhafte Sicherheitsvorkehrungen oder ein Verschulden des Bade- /Aufsichtspersonals
zurück zu f ühren ist.

Wer gegen die vortiegende Badeordnung verstösst, kann mit einer Verwarnung, einer

sofortigen Wegweisung aus der Badeanlage oder mit einem Zutrittsverbot für die [au-

fende Badesaison bestraft werden. Bei grober Widerhand[ung oder bei Straftatbestän-
den bteiben der Beizug der Potizei oder eine Anzeige vorbehalten.

Beschwerden können schriftLich an die folgende Adresse der Gemeinde Kerzers gerich-

tet werden:

Gemeindeverwattun g Kerzers
Fina nzverwaltung
Herresrain 1

3210 Kerzers

0der via E-Mait an f inanzen@kerzers.ch

L Gülrcxe r
Diese Badeordnung ist ab Beginn der Badesaison 20241ülIig

Genehmigt durch den Gemeinderat von Kerzers am 22. April2024

Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber
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